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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsverbindl sche Festsetzungen sind im Bebauungsplan durch Zeichnung,
Farbe und Schrift gemäß der Verordnung tiber dje Ausarbeitung der Bauleitpläne
und tiber dje Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1981 -
PlanzV 81) vom 30. Juli 1981 (BGBI. S. 833) und durch nachstehenden Text
festgesetzt:

A) Inhaltliche: Festsetzungen zum Bebauungsplan nach $ 9 BBauG

p Nutzun! {. 4.iä.J".-,
a) Fur das Baugebiet "Allgernejnes Wohngebiet",wie im Plan rnlt WA

gekennzeichnet

b) Zulässig sind:
Eingeschossige Gebäude mit GRZ 0,4 UHrl GFZ 0,5 \9rJ/ 0r6
Als Ausnahme gemäß $ 31, Abs. f BBauG kann eln Vollgeschoß {m Dachraum

mjt einem Drempel von max. 0,90 m von 0K Fußpfette oder eln auf
die Zahl der Vollgeschosse anzurechnendes Kellergeschoß zugelassen
werden.

Gemäß $ 17 (4) der Baunutzungsverordnung wird die eingeschossige ..;.
Bauweise al s Höchstgrenze festgesetzt. -.g--
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$ 9, Abs. 1 , Ziffer 2: Bauweise, iiberbaubare und nicht iiberbaubare
Grund

a) {m Bebauungsplan ist offene Bauweise (o) festgesetzt.

b) Dle überbaubaren Grundstticksflächen sind durch Baugrenzen --.--
gekennzeichnet. Ist dle {m Plan dargestell.te überbaubare Fläche
(GRZ. 0,4) eines jeweiligen Grundstückes größer als 40 % der gesamten
Grundstücksfläche, so darf nur eine Fläche von 40 % bebaut werden. .. .

Ist sle kleiner ausgewiesen, so gilt dle ausgewiesene Fläche. r'7.ZkcëezülÜ

c) Dje Ëirstrichtung der baulichen Anlagen ist unverbindlich
ünd wird. als Empfehlung angesehen.

Bel Wlnkelbauten {st die empfoniene Firstrlchtung durch dle

erkennbar längere Ferstl hie angegeben.L

(
$ 9, Abs. l Ziffer 3: Mindestgröße der Grundstücke

Dle Mindestgröße der Baugrundstücke wird auf 600 qm festgesetzt
/

$ 9, Abs. l
Garagen

Ziffe.t" 4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und

a) Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebjetes
selbst dienen und die seiner Eigenart nicht wider'sprechen, sind
überall auf den Grundstücken unter Beachtung des Bauordnungsrechts

zuläss'ig.

b) Stellplätze und Garagen sind unter Beachtung des Bauordnungsrechts
überall auf den Grundstücken zulässig.

$ 9, Abs. l Ziffer' lO Von der Bebauung frelzuhaltende Flächen

Die Sichtfeldet" sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Be-
pflanzung freizuhalten. Sträucher, Hecken und Elnfrledungen dürfen
eine Höhe von 0,70 m liber Fahrbahn nicht iiberschrejten.

$ 9, Abs. 1. Ziffer 11: Verkehrsflächen Jt /..y+.,&'-'auÜ
Verkehr'sflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ,
wle Fußgängerberelche, Flächen flip das Parken von Fahrzeugen, sowie
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den Anschluß anderer Flächen an dle Verkehrsfläche sind entsprechend
der Planzelchenverordnung gekennzeichnet.

$ 9, Abs. l Ziffer {2: Versorgungsflächen

Die Versorgungsflächen sind Im Plan, entsprechend der Planzeichen
versr'drang gekennzeichnet.

5 9, Abs. 1 , Ziffer 24: Besondere Anlagen und i/orkehrungen zum Schutz
von schädl jghgn. Umwelteinwirkungen

Bel der Errichtung besonderer Anlagen oder Vorkehrungen zum Schutz vor
schädl schen Umweg telnwirkungen im Sinne des Bundesjmmlsslonschutz-Gesetzes
dürfen keine Forderungen beziigl Ich Lärmschutz an den Straßenbaulastträger
der K 123 gestellt 'herden.

Diese Maßnahmen sind von den jewelljgen Grundstiicksejgentiimern durch

Bepflanzungen o.ä. selbst durchzuführen.

C
(

$ 9, Abs. 1, Ziffer 25: Flächen flip das Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern , Bindungen üüt'' Bepflanzungen

Dle nicht überbaubaren Grundstiicksflächen sind als Freiflächen
zwischen der Bebauung gärtnerlsch zu gestalten.
Bel bodendeckenden Ëankenden Pflanzen und halbhohen Sträuchern,

sollen Sol itärgewächse zum schnell en Eingriinen gesetzt werden.
Zur Verwendung kommen u.a.:
als Laubbäume: Ahorn, Buche, Eiche, Erle, Linde etc
als Nadelbäume: Kiefer, Lerche, Tanne, Fichte etc.
als Sträucher und Buchsbaum, Clematls, Efeu, Haselnuß, Rhododendron etc
Kletterpflanzen:

$ 9, Abs. l Ziffer 26 Flächen flip Aufschüttungen und Abgrabungen

[)le Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen , soweit s]e zur
Herstellung von Straßenkörpern erforderlich sind, sind im

Bebauungsplan eingezeichnet.
Dle Im Zuge des Straßenausbau:Banfallenden Böschungen ;weiden auf
eien Prjvatbaugrundstiicken angel egt.
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g) Zur Einfriedung der Vorgärten,sollen Zäune und Hecken eine
Höhe von max. 0,75 m nicht tiberschrejten.
Riickwärtige Ejnfrledungen dürfen als Hecken und offene Zäune
bi.s zu einer Höhe von 1,2o m erfolgen.
Die Sockel dürfen 50 cm nicht übersteigen. und werden auf die
Gesamthöhe angerechnet.

ausgefertigt:
57580 Fensdorf. den 16.5.1994
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